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FDP Fraktion Tornesch 
 
 
 
 
 

 
Herrn 
Chr. Radon 
Vorsitzender Hauptausschuss 
 
Hauptausschuss 
Tornesch 
 
 
 
 
 
 
 Tornesch, 5.09.2018 
 

Antrag zu TOP 9  – Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Tornesch 
 
Bezugnehmend auf die Vorlage Hauptsatzungsentwurf, möge der Hauptausschuss folgende 
Änderungen beschließen: 
 
 
Seite 2:  

§ 1 Wappen, Flagge, Siegel 

(4) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Zustimmung der/des 

Bürgermeisters/in. Diese/r kann die Verwendung für bestimmte Zwecke auch allgemein 

übertragen. 

 

 

Streichen und ersetzen: 

Seite 3: 

§ 5 Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. 

Streiche blauen Text 

 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Gleichstellung von Frauen, Männern und Gender in 

der Stadt Tornesch bei. Sie ist insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 Einbringung frauen-, männer- und genderspezifischer Belange in die Arbeit der 

Ratsversammlung und der von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister geleiteten 

Verwaltung. 

 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, Männer und Gender, 

z.B. auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 

 Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen, Männer und Gender in 

der Stadt. 

 Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, Männer und 

Gender. 

 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 

um frauen-, männer- und genderspezifische Belange wahrzunehmen. 

 

  

FDP Fraktion Tornesch 
Gunnar Werner 
Mitglied im Hauptausschuss 
 
Wilhelmstraße 16 
25436 Tornesch 
 
www.fdp-tornesch.de 



Ergänzung:  

Seite 5: 

§ 6 Ständige Ausschüsse 

a) Hauptausschuss 

Aufgabengebiet: 

 Feuerwehrwesen 

 

 

Ergänzung:  

Seite 6: 

§ 6 Ständige Ausschüsse 

e) Umweltausschuss 

Aufgabengebiet: 

 Radverkehrsplanung 

 Stadtentwicklungsplanung 

 

 

Ersetzen: 

Seite 6: 

§ 6 Ständige Ausschüsse 

f) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

Zusammensetzung: 1 Mitglied je Fraktion 

 

 

Einzusetzende Beträge, Ergänzungen und Änderungen: 

Seite 7 und 8 und 9: 

§ 8 Aufgaben und Entscheidungen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

(2)  

2. 25.000 € 

3. 25.000 € 

4. 15.000 € 

5. Mietzins p.a. 10.000 € 

6. 25.000 € 

7. 25.000 € 

8. Die Annahme von positiven Erbschaften. 

9. Die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden. 

10. Die Vergabe von Aufträgen. 

11. 200.000 € 

Ergänzung: 12. Der Bau- und Planungsausschuss wird regelmäßig informiert. 

13. Zusatz CDU aufnehmen 

14. streichen 

15. Zusatz CDU aufnehmen 

16. streichen 

 

 

Einzusetzende Beträge, Ergänzungen und Änderungen: 

Seite 10 und 11: 

§ 9 Aufgaben und Entscheidungen des Hauptausschusses 

(2)  

2. 49,9 v.H. 

5. 25.000 € 

6. 25.000 € 



7. von 15.000 € bis zu einem Betrag von 500.000 €. 

8. über 10.000 € 

9. 25.000 € bis 500.000 € 

10. streichen 

11. streichen 

12. streichen 

13. 25.000 € 

14. streichen 

15. streichen 

(6) Dem Hauptausschuss wird die Entscheidung über die Befangenheit seiner Mitglieder und der 

nach § 46 Abs. 9 GO an den Hauptausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der 

Ratsversammlung und bürgerlichen Mitgliedern übertragen. 

 

 

Seite 13: 

§ 10 Entscheidungen der ständigen Ausschüsse 

(1) Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung 

Streiche: 

 Verwendung der Mittel aus der Bürgerstiftung i.M. Gerhard Veit 

 

 

Seite 13: 

§ 10 Entscheidungen der ständigen Ausschüsse 

Bau- und Planungsausschuss 

 Die Erklärung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB für 

Bauvorhaben ab 1.000 m³ umbauten Raum. 

 Die Vorbereitung der Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts  

im Geltungsbereich einer Vorkaufsrechtssatzung gemäß §§ 24 bis 28 BauGB. 

 

 

Ergänzen: 

Seite 13: 

§ 10 Entscheidungen der ständigen Ausschüsse 

Umweltausschuss 

 Stadtentwicklungsplanung zu einem attraktiven Ortskern 

 

 

Ergänzen: 

Seite 14: 

§ 10 Entscheidungen der ständigen Ausschüsse 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach § 

46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der Ratsversammlung und 

bürgerlichen Mitgliedern übertragen. 

 

 

Einsetzen: 

Seite 14 und 15: 

§ 11 Einwohnerversammlung 

(2) 50 % 

(4) …mindestens 50 Prozent…. 

  



Beträge einsetzen: 

Seite 16: 

§ 12 Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

Verträge der Stadt mit Ratsfrauen und –herren, Mitgliedern oder stellvertretenden Mitgliedern der 

Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen 

Personen, an denen Ratsfrauen oder –herren, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 

Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind 

ohne Genehmigung der Ratsversammlung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter 

Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der 

Auftragswert den Betrag von 2.500 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im 

Monat nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im 

Wege der freihändigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der 

Ratsversammlung rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag 25.000 €, bei 

wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat nicht übersteigt. 

 

 

Streichen und Betrag einsetzen: 

Seite 17: 

§ 14 Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung über- und 

außerplanmäßiger Ausgaben 

(1) 25.000 € 

(2) streichen 

 

 

Streichen und ersetzen: 

Seite 18: 

§ 16 Veröffentlichungen 

(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt werden im Internet unter der Internetadresse 

www.tornesch.de bekannt gemacht. Unter Bekanntgabe der Internetadresse wird durch Aushang 

an den Bekanntmachungstafeln, die sich am Rathaus und auf dem Bahnhofsvorplatz 

befinden, auf die Bereitstellung im Internet hingewiesen. 

(2) streiche: …..Satz 1…… 

(3) streiche: …..Satz 1…… 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Stadt werden durch 

Aushang an den Bekanntmachungstafeln bekannt gemacht. Der Inhalt wird zusätzlich unter der 

Adresse nach Absatz 1 ins Internet eingestellt. 

 

 

 
Gunnar Werner 
Mitglied Hauptausschuss 

http://www.tornesch.de/
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